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TE027 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §6 (3) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage, den Abschnitt A §6 Absatz 3 wie folgt zu ändern: Die 
Worte "bis auf den Ausschluss" werden durch "Verwarnung und Verweis" 
ersetzt. Die Worte "Den Antrag auf Ausschluß" werden ersetzt durch 
"Den Antrag auf Enthebung von einem Parteiamt, Aberkennung der 
Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden sowie Ausschluss aus der 
Partei". 

Begründung

Alte Fassung: 

(3) Die in Absatz 1 genannten Ordnungsmaßnahmen bis auf den 
Ausschluss werden vom Bundesvorstand angeordnet. Die Satzungen 
niederer Gliederungen können dementsprechende ergänzende Regelungen 
treffen. Den Antrag auf Ausschluss stellt der Bundesvorstand beim 
nach der Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgericht, das 
hierüber entscheidet. Die Berufung an ein Schiedsgericht höherer 
Stufe ist zu gewährleisten. In dringenden und schwerwiegenden 
Fällen, die sofortiges Eingreifen erfordern, kann der Vorstand der 
Partei oder eines Gebietsverbandes ein Mitglied von der Ausübung 
seiner Rechte bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts 
ausschließen. Der Vorstand muss dem Mitglied den Beschluss der 
Ordnungsmaßnahme in Schriftform unter Angabe von Gründen mitteilen 
und ihm auf Verlangen eine Anhörung gewähren.

Neue Fassung: 

(3) Die in Absatz 1 genannten Ordnungsmaßnahmen Verwarnung und 
Verweis werden vom Bundesvorstand angeordnet. Die Satzungen 
niederer Gliederungen können dementsprechende ergänzende Regelungen 
treffen. Den Antrag auf Enthebung von einem Parteiamt, Aberkennung 
der Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden sowie Ausschluss aus der 
Partei stellt der Bundesvorstand beim nach der 
Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgericht, das hierüber 
entscheidet. Die Berufung an ein Schiedsgericht höherer Stufe ist 
zu gewährleisten. In dringenden und schwerwiegenden Fällen, die 
sofortiges Eingreifen erfordern, kann der Vorstand der Partei oder 
eines Gebietsverbandes ein Mitglied von der Ausübung seiner Rechte 
bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts ausschließen. Der Vorstand 
muss dem Mitglied den Beschluss der Ordnungsmaßnahme in Schriftform 
unter Angabe von Gründen mitteilen und ihm auf Verlangen eine 
Anhörung gewähren.
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Die "schweren" Strafen Enthebung von einem Parteiamt, Aberkennung der 
Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden sowie Ausschluss aus der Partei 
sollten nicht vom Bundesvorstand getroffen werden, dazu sind sie zu 
schwerwiegend. Das sollte den Schiedsgerichten vorbehalten bleiben. 

Achtung Kollisionen
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